
Änderung des Bundesgesetzes vom 20. März 1981 über die Unfallversicherung (UVG): Umsetzung der Motion 11.3811 Darbellay 
«Rechtslücke in der Unfallversicherung schliessen» 
Übersichtliche Darstellung der geplanten Änderungen im Vergleich zum geltenden Recht 
 
Geltendes Recht 
 

Geplante Änderungen 
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Art. 8 Nichtberufsunfälle 
1 Als Nichtberufsunfälle gelten alle Unfälle (Art. 4 ATSG), die nicht zu den Berufsunfällen 
zählen. 
2 Teilzeitbeschäftigte nach Artikel 7 Absatz 2 sind gegen Nichtberufsunfälle nicht versi-
chert. 
 

Art. 8 Abs. 3   (neu) 

3 Als Nichtberufsunfälle gelten auch Rückfälle und Spätfolgen im Zusammen-
hang mit einem Unfall (Art. 4 ATSG), der nicht durch das UVG versichert war 
und sich vor Vollendung des 25. Altersjahres ereignet hat. Absatz 2 ist nicht 
anwendbar. Es werden nur die Versicherungsleistungen nach Artikel 16 
Absatz 2bis gewährt. 
 

 
Art. 16 Anspruch 
1 Ist der Versicherte infolge des Unfalles voll oder teilweise arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG), so 
hat er Anspruch auf ein Taggeld. 
2 Der Anspruch auf Taggeld entsteht am dritten Tag nach dem Unfalltag. Er erlischt mit der 
Wiedererlangung der vollen Arbeitsfähigkeit, mit dem Beginn einer Rente oder mit dem Tod 
des Versicherten. 
3 Das Taggeld der Unfallversicherung wird nicht gewährt, wenn ein Anspruch auf ein Taggeld 
der Invalidenversicherung oder auf eine Mutterschaftsentschädigung, eine Vaterschaftsent-
schädigung, eine Betreuungsentschädigung oder eine Adoptionsentschädigung nach dem Er-
werbsersatzgesetz vom 25. September 1952 besteht. 
4 An arbeitslose Personen wird das Taggeld unabhängig von zu bestehenden Wartezeiten 
(Art. 18 Abs. 1 AVIG) oder Einstelltagen (Art. 30 AVIG) ausgerichtet. 
5 Personen nach Artikel 1a Absatz 1 Buchstabe c, denen eine Rente im Sinne von Arti-
kel 22bis Absatz 5 IVG in Verbindung mit Artikel 28 IVG ausgerichtet wird, haben keinen 
Anspruch auf ein Taggeld. 
 

 

Art. 16 Abs. 2bis  (neu) 

 
2bis In den Fällen nach Artikel 8 Absatz 3 besteht ebenfalls Anspruch auf Taggeld. 
Der Anspruch entsteht mit dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit oder sobald der 
Verdienstausfall aufgrund von Arbeitsunfähigkeit nicht mehr durch den Arbeit-
geber oder eine Versicherung ausgeglichen wird. Er erlischt mit der Wiedererlan-
gung der vollen Arbeitsfähigkeit oder mit dem Tod der versicherten Person, spä-
testens aber nach 720 Tagen. 
 
 
 



Art. 97 Datenbekanntgabe 
1 Sofern kein überwiegendes Privatinteresse entgegensteht, dürfen Organe, die mit der Durch-
führung, der Kontrolle oder der Beaufsichtigung der Durchführung dieses Gesetzes betraut 
sind, Daten in Abweichung von Artikel 33 ATSG bekannt geben: 

a. anderen mit der Durchführung sowie der Kontrolle oder der Beaufsichtigung der 
Durchführung dieses Gesetzes betrauten Organen, wenn die Daten für die Erfüllung 
der ihnen nach diesem Gesetz übertragenen Aufgaben erforderlich sind; 

b. Organen einer anderen Sozialversicherung, wenn sich in Abweichung von Artikel 32 
Absatz 2 ATSG eine Pflicht zur Bekanntgabe aus einem Bundesgesetz ergibt; 

bbis
. Organen einer anderen Sozialversicherung für die Zuweisung oder Verifizierung der 

AHV-Nummer; 
c. den für die Erhebung der Quellensteuer zuständigen Behörden, nach den Artikeln 88 

und 100 des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer 
sowie den entsprechenden kantonalen Bestimmungen; 

d. den mit der Durchführung des Bundesgesetzes vom 12. Juni 1959 über den Wehr-
pflichtersatz betrauten Behörden, nach Artikel 24 des genannten Gesetzes; 

e. den Organen der Bundesstatistik, nach dem Bundesstatistikgesetz vom 9. Oktober 
1992; 

f. den Vollzugsorganen des Bundesgesetzes vom 19. März 1976 über die Sicherheit von 
technischen Einrichtungen und Geräten, des Giftgesetzes vom 21. März 1969, des Um-
weltschutzgesetzes vom 7. Oktober 1983 sowie der Strahlenschutzverordnung vom 
22. Juni 1994, wenn die Daten für die Erfüllung der ihnen nach diesen Erlassen über-
tragenen Aufgaben erforderlich sind; 

g. der nach Artikel 88 Absatz 1 mit der Förderung der Verhütung von Nichtberufsunfäl-
len betrauten Institution, wenn die Daten für die Wahrnehmung dieser Aufgabe erfor-
derlich sind; 

h. den Strafuntersuchungsbehörden, wenn die Anzeige oder die Abwendung eines Ver-
brechens die Datenbekanntgabe erfordert; 

hbis. dem Nachrichtendienst des Bundes (NDB) oder den Sicherheitsorganen der Kantone 
zuhanden des NDB, wenn eine konkrete Bedrohung der inneren oder äusseren Sicher-
heit nach Artikel 19 Absatz 2 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. September 2015 
gegeben ist; 

i. im Einzelfall und auf schriftlich begründetes Gesuch hin: 
1. Sozialhilfebehörden, wenn die Daten für die Festsetzung, Änderung oder Rück-

forderung von Leistungen beziehungsweise für die Verhinderung ungerechtfer-
tigter Bezüge erforderlich sind, 

2. Zivilgerichten, wenn die Daten für die Beurteilung eines familien- oder erbrecht-
lichen Streitfalles erforderlich sind, 

3. Strafgerichten und Strafuntersuchungsbehörden, wenn die Daten für die Abklä-
rung eines Verbrechens oder eines Vergehens erforderlich sind, 

4. Betreibungsämtern, nach den Artikeln 91, 163 und 222 des Bundesgesetzes vom 
11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs, 

5. den Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden nach Artikel 448 Absatz 4 ZGB, 

 
Art. 97 Abs. 1 Bst. bter  (neu) 
 
 
 
 
 
 
 
 

bter. mit der Durchführung des KVG betrauten Organen, um die Informationen 
zu erhalten, die für Entscheide zu Fällen nach Artikel 8 Absatz 3 erforder-
lich sind. 

 
 
 
 



6. … 
1bis Die zur Bekämpfung der Schwarzarbeit erforderlichen Daten dürfen nach den Artikeln 11 
und 12 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 gegen die Schwarzarbeit bekannt gegeben 
werden. 
2 Daten dürfen in Abweichung von Artikel 33 ATSG auch der zuständigen Steuerbehörde im 
Rahmen des Meldeverfahrens nach Artikel 19 des Bundesgesetzes vom 13. Oktober 1965 
über die Verrechnungssteuer bekannt gegeben werden. 
3 Personendaten, die sich auf einen Unfall oder auf eine Berufskrankheit beziehen, dürfen in 
Abweichung von Artikel 33 ATSG ausnahmsweise Dritten bekannt gegeben werden, wenn 
es die Abwendung einer Gefahr für Leben oder Gesundheit erfordert. Überwiegende Privat-
interessen müssen gewahrt bleiben. 
4 Daten, die von allgemeinem Interesse sind und sich auf die Anwendung dieses Gesetzes 
beziehen, dürfen in Abweichung von Artikel 33 ATSG veröffentlicht werden. Die Anonymi-
tät der Versicherten muss gewahrt bleiben. 
5 Ärzte und Ärztinnen, die als Spezialisten oder Spezialistinnen der Arbeitssicherheit einge-
setzt sind, bleiben an das ärztliche Berufsgeheimnis gebunden. Sie dürfen jedoch in Abwei-
chung von Artikel 33 ATSG dem Arbeitgeber und den Organen nach Artikel 85 Absatz 1 
Schlussfolgerungen über die Eignung eines Arbeitnehmers oder einer Arbeitnehmerin für be-
stimmte Arbeiten mitteilen, wenn zum Schutz der Gesundheit und der Sicherheit dieser Per-
son oder der anderen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen ein überwiegendes Interesse an 
einer Mitteilung besteht und wenn die Einwilligung der betroffenen Person nicht eingeholt 
werden kann. Diese ist in jedem Fall zu informieren. 
6 In den übrigen Fällen dürfen Daten in Abweichung von Artikel 33 ATSG an Dritte wie folgt 
bekannt gegeben werden: 

a. nicht personenbezogene Daten, sofern die Bekanntgabe einem überwiegenden Inte-
resse entspricht; 

b. Personendaten, sofern die betroffene Person im Einzelfall schriftlich eingewilligt hat 
oder, wenn das Einholen der Einwilligung nicht möglich ist, diese nach den Umstän-
den als im Interesse des Versicherten vorausgesetzt werden darf. 

7 Es dürfen nur die Daten bekannt gegeben werden, welche für den in Frage stehenden Zweck 
erforderlich sind. 
8 Der Bundesrat regelt die Modalitäten der Bekanntgabe und die Information der betroffenen 
Person. 
9 Die Daten werden in der Regel schriftlich und kostenlos bekannt gegeben. Der Bundesrat 
kann die Erhebung einer Gebühr vorsehen, wenn besonders aufwendige Arbeiten erforderlich 
sind. 
10 Hat ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin den Organen nach Artikel 85 Absatz 1 
oder den Spezialisten oder Spezialistinnen der Arbeitssicherheit betriebliche oder persönliche 
Angelegenheiten vertraulich mitgeteilt, so ist das Stillschweigen hinsichtlich der Person des 
Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin auch gegenüber dem Arbeitgeber zu wahren. 
 

Art. 115b  (neu) 
Der Bundesrat erlässt die Ausführungsbestimmungen.  
 



 
Übergangsbestimmungen zur Änderung vom xx.xx.xxxxx 

 
1 Für Rückfälle oder Spätfolgen, die vor dem Inkrafttreten der Änderung vom 
xx.xx.xxxx eingetreten sind, aber erst nach deren Inkrafttreten zur Arbeitsunfähig-
keit führen, besteht Anspruch auf das Taggeld nach Artikel 16 Absatz 2bis. 
2 Hat die Arbeitsunfähigkeit vor dem Inkrafttreten der Änderung vom xx.xx.xxxx 
begonnen, so entsteht der Anspruch auf Taggeld nach Artikel 16 Absatz 2bis mit 
dem Inkrafttreten der Änderung und er erlischt 720 Tage nach Beginn der Ar-
beitsunfähigkeit.  
 

832.10 Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) 

Art. 84a Datenbekanntgabe 
1 Sofern kein überwiegendes Privatinteresse entgegensteht, dürfen Organe, die mit der Durch-
führung, der Kontrolle oder der Beaufsichtigung der Durchführung dieses Gesetzes oder des 
KVAG betraut sind, Daten in Abweichung von Artikel 33 ATSG bekannt geben: 

a. anderen mit der Durchführung sowie der Kontrolle oder der Beaufsichtigung der 
Durchführung dieses Gesetzes oder des KVAG betrauten Organen, wenn die Daten 
für die Erfüllung der ihnen nach diesem Gesetz oder dem KVAG übertragenen Auf-
gaben erforderlich sind; 

b. Organen einer anderen Sozialversicherung, wenn sich in Abweichung von Artikel 32 
Absatz 2 ATSG eine Pflicht zur Bekanntgabe aus einem Bundesgesetz ergibt; 

bbis. Organen einer anderen Sozialversicherung für die Zuweisung oder Verifizierung der 
AHV-Nummer; 

c. den für die Quellensteuer zuständigen Behörden, nach den Artikeln 88 und 100 des 
Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer sowie den ent-
sprechenden kantonalen Bestimmungen; 

d. den Organen der Bundesstatistik, nach dem Bundesstatistikgesetz vom 9. Oktober 
1992; 

e. Stellen, die mit der Führung von Statistiken zur Durchführung dieses Gesetzes betraut 
sind, wenn die Daten für die Erfüllung dieser Aufgabe erforderlich sind und die Ano-
nymität der Versicherten gewahrt bleibt; 

f. den zuständigen kantonalen Behörden, wenn es sich um Daten nach Artikel 22a han-
delt und diese für die Planung der Spitäler und Pflegeheime sowie für die Beurteilung 
der Tarife erforderlich sind; 

g. den Strafuntersuchungsbehörden, wenn die Anzeige oder die Abwendung eines Ver-
brechens die Datenbekanntgabe erfordert; 

gbis. dem Nachrichtendienst des Bundes (NDB) oder den Sicherheitsorganen der Kantone 
zuhanden des NDB, wenn eine konkrete Bedrohung der inneren oder äusseren Sicher-
heit nach Artikel 19 Absatz 2 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. September 2015 
gegeben ist; 

832.10 Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) 
 
Art. 84a Abs. 1 Bst. bter (neu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bter.  mit der Durchführung des UVG betrauten Organen, wenn die Daten erfor-
derlich sind, um über Fälle nach Artikel 8 Absatz 3 UVG entscheiden zu 
können. 

 



h. im Einzelfall und auf schriftlich begründetes Gesuch hin: 
1. Sozialhilfebehörden, wenn die Daten für die Festsetzung, Änderung oder Rück-

forderung von Leistungen beziehungsweise für die Verhinderung ungerechtfer-
tigter Bezüge erforderlich sind, 

2. Zivilgerichten, wenn die Daten für die Beurteilung eines familien- oder erbrecht-
lichen Streitfalles erforderlich sind, 

3. Strafgerichten und Strafuntersuchungsbehörden, wenn die Daten für die Abklä-
rung eines Verbrechens oder eines Vergehens erforderlich sind, 

4. Betreibungsämtern, nach den Artikeln 91, 163 und 222 des Bundesgesetzes vom 
11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs, 

5. den Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden nach Artikel 448 Absatz 4 ZGB, 
6. … 

2 … 
3 Daten, die von allgemeinem Interesse sind und sich auf die Anwendung dieses Gesetzes 
beziehen, dürfen in Abweichung von Artikel 33 ATSG veröffentlicht werden. Die Anonymi-
tät der Versicherten muss gewahrt bleiben. 
4 Die Versicherer sind in Abweichung von Artikel 33 ATSG befugt, den Sozialhilfebehörden 
oder anderen für Zahlungsausstände der Versicherten zuständigen kantonalen Stellen die er-
forderlichen Daten bekannt zu geben, wenn Versicherte fällige Prämien oder Kostenbeteili-
gungen nach erfolgloser Mahnung nicht bezahlen. 
5 In den übrigen Fällen dürfen Daten in Abweichung von Artikel 33 ATSG an Dritte wie folgt 
bekannt gegeben werden: 

a. nicht personenbezogene Daten, sofern die Bekanntgabe einem überwiegenden Inte-
resse entspricht; 

b. Personendaten, sofern die betroffene Person im Einzelfall schriftlich eingewilligt hat 
oder, wenn das Einholen der Einwilligung nicht möglich ist, diese nach den Umstän-
den als im Interesse der versicherten Person vorausgesetzt werden darf. 

6 Es dürfen nur die Daten bekannt gegeben werden, welche für den in Frage stehenden Zweck 
erforderlich sind. 
7 Der Bundesrat regelt die Modalitäten der Bekanntgabe und die Information der betroffenen 
Person. 
8 Die Daten werden in der Regel schriftlich und kostenlos bekannt gegeben. Der Bundesrat 
kann die Erhebung einer Gebühr vorsehen, wenn besonders aufwendige Arbeiten erforder-
lich sind. 
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